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6.  Leistungsbewertung, Lernkontrollen und Zeugnisse 

 

6.1  Jede Schülerin und jeder Schüler hat einen Anspruch auf Anerkennung des individuellen  

Lernfortschritts.  

Die Beobachtung des Lernprozesses, die Feststellung der Lernergebnisse und schließlich die  

Leistungsbewertung hat für sie oder ihn die pädagogische Funktion der Bestätigung und Lernkorrektur,  

der Hilfe zur Selbsteinschätzung, der Lernhilfe und Ermutigung. Den Erziehungsberechtigten dient die 

Leistungsbewertung zur Information über die Lernentwicklung und ggf. über besondere  

Lernschwierigkeiten. 

 

6.2  Die Leistungsbewertung darf sich nicht in punktueller Leistungsmessung erschöpfen, sondern muss  

den Ablauf eines Lernprozesses einbeziehen. Bei allen Entscheidungen, die für den weiteren Bildungsgang  

von Bedeutung sind, müssen neben den Ergebnissen der Lernkontrollen auch die verschiedenen  

Bedingungen bedacht werden, von denen der Lernerfolg einer Schülerin oder eines Schülers abhängt. 

 

6.3  Grundlage für die Leistungsbewertung sind schriftliche, mündliche und andere fachspezifische  

Lernkontrollen. In allen Fächern und Fachbereichen haben mündliche und fachspezifische Lernkontrollen  

eine große Bedeutung. 
 

6.4  Für die schriftlichen Lernkontrollen gelten die Bestimmungen für die den Schulzweigen entsprechenden 

Schulformen nach den Bezugserlassen zu b bis d. 

 

 

6.5  Im schulzweigübergreifenden Unterricht werden die Leistungen nach den Maßstäben des  

Schulzweigs beurteilt, dem die Schülerin oder der Schüler angehört. Falls eine Schülerin oder ein Schüler  

gemäß Ziffer 5.1.1 dieses Erlasses am Unterricht eines anderen Schulzweiges teilnimmt, wird eine  

entsprechende schulzweigspezifische Zensur in diesem Fach erteilt. Im Übrigen gelten die entsprechenden 

Bestimmungen nach den Bezugserlassen zu b bis d. 

 

6.6  Für den Erwerb von Zeugnissen, Versetzungen und Abschlüssen in den Schulzweigen gelten die für  

die entsprechenden weiterführenden Schulformen im Sekundarbereich I festgelegten Bestimmungen  

entsprechend den Bezugsverordnungen zu m und o sowie den Bezugserlassen zu l, n und p. 

 

6.7  In der nach Schuljahrgängen gegliederten KGS und in der KGS, die in den Schuljahrgängen 5 bis 8  

den Unterricht überwiegend in schulzweigübergreifenden Lerngruppen erteilt, kann auf Beschluss der 

Gesamtkonferenz in den Schuljahrgängen 5 bis 8 dem Notenzeugnis ein verkürzter  

Lernentwicklungsbericht beigefügt werden. Der Lernentwicklungsbericht enthält für alle Fächer und  

Fachbereiche oder fachübergreifend eine Darstellung der Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers  

und Hinweise für die weitere Förderung.  

Der Selbsteinschätzung der Schülerin oder des Schülers, der Rückmeldung für die Lehrkräfte und dem  

gemeinsamen Gespräch über das weitere Lernen – auch mit den Erziehungsberechtigten – können  

Schülerberichte dienen; sie enthalten eine Stellungnahme der Schülerin oder des Schülers zur eigenen 

Lernentwicklung und zum eigenen Lernstand. 

 

6.8  Bei den Zeugnissen ist im Zeugniskopf außer der Schule und der Schulform der besuchte  

 


